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Abkürzungen 
 
Gesetzlicher Schutz: 
 

FFH – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
II = Anhang II-Art/Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebie-
te ausgewiesen werden müssen 
IV = Anhang IV-Art / streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse 

 

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009, in Kraft getreten am 01.03.2010 (BGBl Jahr-
gang 2009 Teil I Nr. 51): §§ - streng geschützte Art 

 
Gefährdungseinstufung der Fledermäuse: 
 

RLD - Rote Liste gefährdeter Säugetiere Deutschlands (nach MEINIG et al.  (2020) 

Kategorien:  
1   Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 
2      Stark gefährdet 
3        Gefährdet 
G      Gefährdung anzunehmen 
V      Arten der Vorwarnliste 
I      gefährdete wandernde Tierart 
D   Daten unzureichend 
*             ungefährdet 

 

RL – BB – Rote Liste Säugetiere Brandenburgs ( nach DOLCH, D., DÜRR, T., HAENSEL, J., HEISE, G., PODANY, 
M., SCHMIDT, A., TEUBNER, J. & THIELE, K. 1992) 
Kategorien:  
1    Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 
2       Stark gefährdet 
3         Gefährdet 
4       Gefährdung anzunehmen 

 
Gefährdungseinstufung der Brutvögel: 
 

RLD - Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, BAUER, GERLACH, HÜPPOP, STAHMER  & C. 

SUDFELDT 2020)  
Kategorien:  
1              Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 
2              Stark gefährdet 
3              Gefährdet 
R             Arten mit geographischen Restriktionen in Deutschland 
V             Arten der Vorwarnliste 
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RL-BB - Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (LfU 2019) 
Kategorien: 
1 - Vom Aussterben bedroht 
2 - Stark gefährdet 
3 - Gefährdet 
R - Extrem selten 
V - Arten der Vorwarnliste 

 
Sonstige Abkürzungen:  
 

BP/Rev. – Brutpaar/Brutrevier 
Ind. – Individuen 

 
Erläuterung der Brutzeitcodes :  

Mögliches Brüten 
A1 
Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt 
A2 
Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt 
Wahrscheinliches Brüten 
B3 
Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt 
B4 
Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben 
Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten 
B5 
Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt 
B6 
Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf 
B7 
Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren 
Umgebung hindeutet 
B8 
Brutfleck bei gefangenem Altvogel festgestellt 
B9 
Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet 
Sicheres Brüten 
C10 
Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) beobachtet 
C11a 
Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden 
C11b 
Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden 
C12 
Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt 
C13a 
Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das 
jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester) 
C13b 
Nest mit brütendem Altvogel entdeckt 
C14a 
Altvogel trägt Kotsack von Nestling weg 
C14b 
Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet 
C15 
Nest mit Eiern entdeckt 
C16 
Junge im Nest gesehen oder gehört 
Wenn kein detaillierter Brutzeitcode angegeben werden kann: 
A 
Mögliches Brüten 
B 
Wahrscheinliches Brüten 
C 
Sicheres Brüten 
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   1.    Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
 
Die Stadt Jüterbog plant die Neuordnung der Bebauung und Grünordnung im südlichen Alt-
stadtbereich. Dazu wird ein Bebauungsplan „Südliches Altstadtquartier“ erarbeitet.  
Um mögliche Gefährdungen für geschützte Tier- und P (Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  

BNatSchG, Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und 
das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) war eine artenschutzrechtliche Bewer-
tung auf Grundlage einer Erfassung 2021 notwendig. 
 
Bei den Flächen handelt es sich um Bau- und Wirtschaftsgebäude unterschiedlichen Alters, 
befestigte Flächen, Gärten mit Obstbäumen und einzelne größere Gehölze. 
 

 
 

Abb. 3: Teil des Untersuchungsgebietes im März 2021 

 
Im Einzelnen sind folgend Leistungen zu erbringen: 
 
„Die grüne Umrandung beschreibt den Eingriffsbereich, in dem Sommerquartiere für Fleder-

mäuse und Brutvögel betroffen sein könnten. Hier wären entsprechende Vor-Ort-Begehungen 

(Erfassung der Brutvogelarten/Revierkartierungen) erforderlich.“ 

„Der orangene Bereich beschreibt Gebäude, die der Planung voraussichtlich weichen müssen. 

Hier sind die Gebäudebrüter zu erfassen (Nistplätze).“ – siehe dazu Abb. 4 

Anzahl der Begehungen -   
Brutvögel 5x März – Juni 2021 
Fledermäuse 2x Ende Mai/Juni 2021 
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Planungsrelevante Arten sind dann im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) näher zu untersuchen. 
Nach § 44 Absatz 5 BNatSchG sind bei Vorhaben, die der Eingriffsregelung unterliegen, Arten 
des Anhang II und  IV der FFH-RL und die europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der VS-RL ei-
ner artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Sind andere besonders geschützte Arten 
betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs kein Verstoß gegen die Zu-
griffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. Diese Arten sind aber im Rahmen der natur-
schutzfachlichen Eingriffsregelung angemessen zu berücksichtigen. In dem vorliegenden Ar-
tenschutzbeitrag werden daher mit Bezug auf die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie 
(VS-RL) und das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
1. das planungsrelevante Artenspektrum der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten be-
stimmt,  
2. die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für diese Arten 
bzw. deren lokale Population ermittelt (Tötung/Verletzung, Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten oder erhebliche Störungen),  
3. Vermeidungsmaßnahmen und ggf. Maßnahmen zum Erhalt einer kontinuierlichen ökolo-
gischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) festgelegt und  
4. bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen (Vorliegen von Verbotstatbeständen) die natur-
schutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
geprüft. 
 

Folgende Auswirkungen für Fledermäuse und Vögeln sind bei Bauvorhaben dieser Art vor-
stellbar: 
Baubedingte Wirkungen: 

• vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für Baustraßen und Baustellenein-
richtungen kann zu Störungen im Bereich von Jagdgebieten führen 

• Rodung von Gehölzen mit Vernichtung  von Quartieren und Verringerung des Nah-
rungsangebotes 

• Neupflanzungen von Gehölzen lassen keine negativen Auswirkungen erwarten 

• Abbruch von Gebäuden mit Vernichtung von Quartieren 

• temporäre, visuelle Störungen und intensive Lärmentwicklung durch Betrieb von 
Baumaschinen 

Anlagebedingte Wirkungen 

• Befestigung von Teilflächen mit wasserundurchlässigen Materialien (Beton, Asphalt), 
die keine Besiedlung von Tier- und Pflanzenarten ermöglichen und damit das Nah-
rungsangebot verringern 

• Neubau von Gebäuden, die bei entsprechender Konstruktion von Tierarten besiedelt 
werden können 

• Mittel- und langfristige Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten in neu angepflanz-
ten Großgehölzen  

Betriebsbedingte Wirkungen 

• Störung durch Fahrzeugverkehr  und durch Personen im Wohnumfeld 
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Abb. 4: Lageplan des Untersuchungsgebietes 

Untersuchungsbereiche Fledermäuse/Brutvögel – grüne Linien, mögliche Gebäudeabbrüche – gelbe 

Linien 
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2.  Methode 
 

 
Die Erfassung im Gelände wurde von Klaus Lieder, Oliver Regner und Gitta Lieder - Söldner 
durchgeführt.  Die Begehungen erfolgten entlang öffentlicher Straßen und Wege. Eine Un-
tersuchung der Einzelgrundstücke war auf Grund fehlender Genehmigungen der jeweiligen 
Eigentümer nicht möglich und zeitlich nicht umsetzbar. 
 
Fledermäuse: 
 
Entlang der Straße „Hinter der Mauer“ wurde die Strecke an der Südgrenze des Planungsge-
bietes mit zwei Batloggern mehrfach abgegangen. Alle Rufe wurden aufgenommen. 
Eingesetzt wurden zwei Batlogger M der Firma Elekon mit folgender Einstellung:  

- Record Interval 0 

- Crest 2 

- Min. Crest= 7 

- Min. F = 15 kHz 

- Max. F = 155 kHz 
 
Die gespeicherten Rufe wurden mit einem speziellen Auswerteprogramm (BatScope 4) ana-
lysiert und im Zweifelsfall mit Angaben aus der Literatur (SKIBA 2009) verglichen. 
 
Tabelle 1: Begehungen Fledermäuse 2021 
 

Termine 2021 Wetter (Temperatur/Bewölkung/Wind) 

27.05./28.05. 
10 - 13°C, vor Untersuchungsbeginn noch Regenschauer, dann aber nie-
derschlagsfrei , Wind 14 km/h aus W 

28.06./29.06. 21 - 31°C, wenige Wolken , Wind 6 km/h aus O 
 
Die tiefsten Temperaturen wurden jeweils in den Morgenstunden gemessen. 
 
 
Brutvögel: 
 
Während den Kontrollen 2021 wurde das Gebiet systematisch nach wertgebenden Vogelar-
ten abgesucht. Alle erfassten Vögel wurden in Tageskarten eingetragen. Daraus wurden die 
Brutreviere gebildet. Die Erfassungsmethode ist ausführlich in BIBBY, BURGESS & HILL (1995) 
beschrieben. 2021 erfolgte nur eine Kontrolle der TAK – Arten im Radius von 3.000 m. 
Bei der Erfassung und der Bewertung der Beobachtungen wurden die „Methodenstandards 
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ nach ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) be-
achtet. 
 
Technische Ausrüstung: 
 
Ferngläser SLC 10 x 42 WB und SLC 8 x 56 WB der Firma SWAROVSKI OPTIK 
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Tabelle 2: Begehungen Vögel 2021 
 

Termine 2021 Wetter (Temperatur/Bewölkung/Wind) 

29.03. 8 - 15°C, sonnig, Wind 20 km/h aus SW 
11.04. 7 - 16°C, teilweise sonnig , Wind 14 km/h aus OSO 
08.05. 3 - 12°C, heiter, Wind 11 km/h aus W 
28.05. 21 - 31°C, wenige Wolken , Wind 6 km/h aus O 

             29.06. 20 - 23°C, teilweise sonnig, Wind 7 km/h aus SSO 
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3. Ergebnisse der Erfassung 
 
Fledermäuse: 
 
Bei den Detektorerfassungen wurden 2021 mindestens 5 Fledermausarten mit 112 Ruf-
nachweisen festgestellt.  
 
Tabelle 3: Festgestellte Fledermausarten, Schutzstatus und Gefährdung  
 

Art Schutz Gefährdung 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name FFH  BNatSc
hG 

RLD RLT 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774) 

IV §§ V 3 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817) 

IV §§ D 2 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

IV §§ - 3 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 
(Linnaeus, 1758) 

IV §§ D - 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
(Schreiber, 1774) 

IV §§ 3 2 

 

Tabelle 4: Festgestellte Fledermausarten, Rufnachweise  2021 
 

Art Datum 

 
Deutscher Name 

 
Wissenschaftlicher Name 27./28.05. 28./29.06. 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 2 22 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 2 3 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 49 32 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) 1  

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (Schreiber, 1774)  1 

Gesamt  54 58 

 

Im Folgenden werden die Einzelergebnisse für die festgestellten Arten dargestellt. 
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Großer Abendsegler - Nyctalus noctula 

 

 

Allgemeine Angaben  

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Brandenburg 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: V, RLBB: 3 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Brandenburg 
In Brandenburg verbreitete Art (TEUBNER, TEUBNER,  DOLCH  & HEISE 2008). 
Migrationsverhalten  
Nach Auflösung der Wochenstuben wandern die Tiere vornehmlich in südwestlicher Rich-
tung ab. Abendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 
1600 km (GEBHARD 1999). In Thüringen beringte Tiere zeigten bisher eine maximal zurückge-
legte Distanz von 567 km (TRESS et al. 2012).  
Flugverhalten  
Der Flug des Abendseglers findet im offenen Luftraum statt, über Offenland, Gewässer, Wald 
und entlang von Schneisen und Waldrandstrukturen. Jagdflug meist schnell über Wipfelhöhe 
der Bäume (6–40m), gelegentlich bis mehrere 100 m hoch (300–500 m) (GEBHARD & 

BOGDANOWICZ 2004, SKIBA 2009, ). Mit Hilfe von Infrarotaufnahmen konnten in Schweden ja-
gende Abendsegler bis in Höhen von 1.200 m festgestellt werden (AHLEN et al. 2007). Die Tie-
re verlassen ihr Quartier bereits in der frühen Dämmerung und nutzen Jagdgebiete regelmä-
ßig auch in Entfernungen von über 10 km (KRONWITTER 1988).   
Lebensweise  
Der Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die sowohl im Sommer als auch im Win-
ter Baumhöhlen nutzt, ebenso werden Fledermauskästen oder Gebäude aufgesucht (DIETZ & 

KIEFER 2014). Als Winterquartier werden neben dickwandigen Baumhöhlen auch Felsspalten 
genutzt, in denen sich zum Teil sehr viele Individuen (z. B. Levensauer Hochbrücke: 5.000 
überwinternde Tiere; Baumhöhlen bis 1.000 Abendsegler (BOYE et al. 1999).  
 
Tabelle 5:  Detektornachweise Großer Abendsegler 2021 
 

 
Datum 27./28.05. 28./29.06. 

Anzahl 2 22 

 
Die Nachweise verteilen sich über die gesamte Erfassungsstrecke. Bei der hochfliegenden 
und laut rufenden Art sind die Nachweise nicht auf bestimmte Punkte der Wegstrecke ein-
zuordnen. Quartiere sind in den Gebäuden des Altstadtbereiches möglich. 
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1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Quartiere 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Quartiere: 
Es wurden keine besetzten Quartiere gefunden, jedoch sind diese potenziell möglich. 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 

 
An Gebäuden sind Ersatzquartier zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  

                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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Kleiner Abendsegler - Nyctalus leisleri 

 

 

Allgemeine Angaben  

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Brandenburg 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: D; RLBB: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Brandenburg 
In Brandenburg lückig verbreitete seltene Art (TEUBNER, TEUBNER,  DOLCH  & HEISE 2008). 
Migrationsverhalten  
Nach Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung 
ab. Kleinabendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 
1500 km (OHLENDORF et al. 2001). Andererseits gibt es neben Kleinabendseglern, die weite 
Wanderungen durchführen, auch Populationen, die im Gebiet der Sommerquartiere bleiben 
(DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflug oft hoch (bis 100 m) im offenen Luftraum, jedoch etwas niedriger als beim Großen 
Abendsegler (BOGDANOWICZ & RUPRECHT 2004). Die Jagdgebiete liegen sowohl in Wäldern als 
auch im Offenland, an Gewässern und an beleuchteten Plätzen und Straßen im Siedlungsbe-
reich. Dabei entfernen sich die Tiere bis zu 17 km von ihrem Quartier und wechseln rasch 
von einem Jagdgebiet zum nächsten (HARBUSCH et al. 2002, SCHORCHT 2002).   
Lebensweise  
Sommerquartiere befinden sich in Baumhöhlen oder -spalten, selten an Gebäuden. Dabei 
wechseln Wochenstuben wie Einzeltiere in unregelmäßigen Zeitabständen das Quartier. So 
entstehen Quartierkomplexe, die bis zu 50 Einzelquartiere umfassen können (MESCHEDE & 

HELLER 2000).   
Kleinabendsegler sind Fernwanderer. Ihre Winterquartiere liegen oftmals 400–1100 km und 
mehr von den Sommerlebensräumen entfernt (ROER 1989, OHLENDORF et al. 2001). Dort 
überwintern sie in Baumhöhlen, seltener auch in Fledermauskästen oder an Gebäuden.  
 
Tabelle 6:  Detektornachweise Kleiner Abendsegler 2021 
 

 
Datum 27./28.05. 28./29.06. 

Anzahl 2 3 

 

Die wenigen Nachweise belegen lediglich, dass die Art gelegentlich im südlichen Altstadt-
quartier jagt. Quartiere befinden sich wahrscheinlich in Baumhöhlen außerhalb des Untersu-
chungsgebietes.  
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1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste sind nicht zu erwarten  
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
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Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus 

 

 

Allgemeine Angaben  

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Brandenburg 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: -, RLBB: 4 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Brandenburg 
In Brandenburg ist im gesamten Gebiet eine häufige Art (TEUBNER, TEUBNER,  DOLCH  & HEISE 

2008). 
Migrationsverhalten  
Die Zwergfledermaus gilt als weitgehend ortstreu (GRIMMBERGER & BORK 1979, SIMON 1998). 
Die schwärmenden bzw. überwinternden Zwergfledermäuse kommen aus den Sommerquar-
tieren, die in einem Radius von 20–40 km um das Winterquartier liegen (SIMON ET AL. 2004, 
DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Als Jagdgebiete der Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenz-
strukturen beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen 
(SIMON et al. 2004). Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das 
Quartier und werden über Leitlinien, wie Hecken und Baumreihen, erreicht (EICHSTÄDT & BAS-

SUS 1995, SIMON et al. 2004).  
Lebensweise  
Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden 
sich hinter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohl-
blockmauern und sonstigen kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden (z. B. SIMON et 
al. 2004). Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier, wodurch ein Quar-
tierverbund entsteht (FEYERABEND & SIMON 2000). Männchen und nach Auflösung der Wo-
chenstuben auch Weibchen und Jungtiere suchen regelmäßig Baumhöhlen auf. Im Winter 
sind Zwergfledermäuse in Höhlen, Kellern, Tunneln oder Stollen zu finden. Oftmals unbe-
kannt scheint es in vielen Regionen ein zentrales Massenwinterquartier zu geben, das im 
Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet wird (vgl. SENDOR & SIMON 2003). 
 
Tabelle 7:  Detektornachweise Zwergfledermaus 2021 
 

 
Datum 27./28.05. 28./29.06. 

Anzahl 49 32 

 
Die Nachweise erfolgten entlang der gesamten Transektstrecke und lassen keine Schlussfol-
gerung auf bestimmte Quartiere zu. Die Zwergfledermaus ist die häufigste Art im Gebiet. 
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1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Quartiere 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Quartiere: 
Es wurden keine besetzten Quartiere gefunden, jedoch sind diese potenziell möglich. 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 

 
An Gebäuden sind Ersatzquartier zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  

                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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Zweifarbfledermaus - Vespertilio murinus 
 

 

Allgemeine Angaben  

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Brandenburg 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: D, RLBB: 1 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): unbekannt 
Vorkommen in Thüringen  
In Thüringen konnte bislang keine Wochenstube nachgewiesen werden. Insgesamt liegen 
192 Fundpunkte verteilt auf Sommer und Winter vor, wobei lediglich neun Winterquartiere 
bekannt sind und die übrigen Fundpunkte sich auf sonstige Sommerquartier und Funde au-
ßerhalb der Quartiere beziehen. Nachweislücken aufgrund von geringer Bearbeitungsintensi-
tät bestehen v. a. in Nordwestthüringen. Die Zweifarbfledermaus kann in Thüringen als sehr 
selten eingestuft werden, mit regelmäßiger Übersommerung, unbekannter Überwinterung 
und sporadischem Weitstreckenzug. Neun Schlagopfer dieser Art wurden bisher in Thüringer 
Windparks nachgewiesen. Deutschlandweit sind es insgesamt 104 (vgl. Anhang I).  
Migrationsverhalten  
Bezüglich des Zugverhaltens der Zweifarbfledermaus gibt es Unsicherheiten. Während für 
einzelne Populationen keine Migrationshinweise bestehen (ČERVENÝ & BÜRGER 1989, BAAGØE 
2001a), sind andernorts Fernwanderungen bis zu 1440 km beschrieben (SPITZENBERGER 1984, 
MASING 1989).   
Flugverhalten  
Der Jagdflug findet in mittlerer bis großer Höhe (10 bis > 40 m) bevorzugt im offenen Gelän-
de statt (BAAGØE 2001a). Als Jagdgebiete bevorzugt die Zweifarbfledermaus offene Land-
schaften und Gewässer (JABERG ET AL. 1998, BAAGØE 2001a), aber auch Wälder (BURGER 1999) 
und Streuobstwiesen. Im Spätsommer und Herbst wird sie auch um Straßenlaternen herum 
jagend angetroffen (BAAGØE 2001a).   
Lebensweise  
Die Zweifarbfledermaus gilt bei uns als typische Gebäude bewohnende Art. Sowohl Sommer- 
wie Winterquartiere befinden sich meist in Spalten von Gebäudefassaden. Vereinzelte 
Nachweise in hohlen Bäumen oder Nistkästen liegen aus Osteuropa vor (BAAGØE 2001a). 
Während sich die Wochenstuben meist in niedrigen Häusern in ländlicher Lage befinden 
(BAAGØE 2001a), werden als Balz- und Winterquartiere regelmäßig sehr hohe Gebäude, teil-
weise in den Innenstädten von Großstädten aufgesucht (HELVERSEN 1967, LESIÑSKI et al. 2001). 
Dabei wurden balzende Tiere noch Mitte Dezember beobachtet, weshalb die Art als kälteto-
lerant gilt (MESCHEDE & HELLER 2000).   
 
Tabelle 8:  Detektornachweise Zweifarbfledermaus 2021 
 

 
Datum 27./28.05. 28./29.06. 

Anzahl 1  
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1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Quartiere 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Quartiere: 
Es wurden keine besetzten Quartiere gefunden, jedoch sind diese potenziell möglich. 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 

 
An Gebäuden sind Ersatzquartier zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  
                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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Breitflügelfledermaus - Eptesicus serotinus 

 
Allgemeine Angaben  

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Brandenburg 
Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: G, RLBB: 3 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Die Breitflügelfledermaus gehört zu den seltenen Arten in Thüringen. Regelmäßige Repro-
duktion und Überwinterung ist nachgewiesen. Zum Hauptverbreitungsschwerpunkt zählt das 
Altenburger Lößgebiet im Osten Thüringens. 
Migrationsverhalten  
Zum Migrationsverhalten gibt es unterschiedliche Hinweise. Einerseits gilt die Art als ort-
streu, weil sich ein Großteil der gefundenen Winterquartiere < 50 km vom Sommerlebens-
raum entfernt befindet. Andererseits gibt es wandernde Individuen mit Wanderdistanzen ins 
Winterquartier bis 330 km (DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflüge der Breitflügelfledermaus finden meist unter Baumkronenhöhe statt, Wanderflüge 
sind bis 70–80 m nachgewiesen (BAAGØE 2001b). Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus 
liegen meist im Offenland. Baumbestandene Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldrän-
der werden hier häufig genutzt und besitzen eine Leitfunktion für die Art (SCHMIDT 2000, SI-

MON et al. 2004). Im Siedlungsbereich jagt sie häufig um Straßenlaternen (BAAGØE 2001b).   
Lebensweise  
Die Breitflügelfledermaus ist eine typische gebäudebewohnende Fledermausart. Sowohl die 
Wochenstuben, als auch die einzeln lebenden Männchen suchen sich Spalten an und in Ge-
bäuden als Quartier. Es werden versteckte und unzugängliche Mauerspalten, Holzverklei-
dungen, Dachüberstände und Zwischendächer genutzt (BAAGØE 2001B, SIMO   N et al. 2004). 
Natürliche Quartiere in Baumhöhlen oder Felsspalten sind für die Breitflügelfledermaus nur 
aus Südeuropa bekannt (BAAGØE 2001b). Die Winterquartiere liegen häufig in der Nähe der 
Sommerlebensräume (BAAGØE 2001b). Auch die Nutzung eines Jahresquartiers ist nicht sel-
ten. Im Winter werden meist Spaltenquartiere bezogen, was dazu führt, dass bislang erst 
wenige winterschlafende Breitflügelfledermäuse gefunden wurden und der Wissensstand 
noch unzureichend ist.  
 
Tabelle 9:  Detektornachweise Breitflügelfledermaus 2021 
 

 
Datum 27./28.05. 28./29.06. 

Anzahl  1 
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1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Quartiere 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Quartiere: 
Es wurden keine besetzten Quartiere gefunden, jedoch sind diese potenziell möglich. 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 

 
An Gebäuden sind Ersatzquartier zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  

                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
 

 
Quartiersuche: 
 
Eine Quartiersuche war auf Grund des eingeschränkten Zutrittsrechtes nicht durchführbar. 
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Vögel: 
  
Während den Untersuchungen 2021 wurde sechs Arten festgestellt: 
 
Tabelle 10: Brutvogelarten - Gefährdung, Schutzstatus und Brutreviere  
 

Art Rote Liste Schutz Reviere 
2021 deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD 

2020 
RL-
BB 

2019 

B VSR 

Elster Pica pica (L.) - - § - 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) - - § - 2 

Klappergrasmücke Sylvia curruca (L.) - - § - 1 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

(J.F.Gmelin) 
- - § - 1 

Haussperling Passer domesticus (L.) - - § - 5 

Grünfink Chloris chloris (L.) - - § - 1 

 
Alle Arten sind häufige Brutvögel in Brandenburg. 
 

 
 

Abb. 5: Revier Elster 2021 – gelber Punkt 
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Abb. 6: Reviere Mönchsgrasmücke 2021 (n = 2) – gelbe Punkte 
 

 
 

Abb. 7: Revier Klappergrasmücke 2021 – gelber Punkt 
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Abb. 8: Revier Hausrotschwanz 2021 – gelber Punkt 
 

 
 

Abb. 9: Reviere Hausaussperling 2021 (n = 5) – gelbe Punkte 
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Abb. 10: Revier Grünfink 2021 – gelber Punkt 
 
Die festgestellten Arten lassen sich folgenden Gilden zuordnen: 
 
Gebäudebrüter: Hausrotschwanz, Haussperling 
Gebüschbrüter: Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke, Grünfink 
Baumkronenbrüter: Elster 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: 
 
Gebäudebrüter: 
 
 
1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Brutplätze 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Vögel 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Brutplätze: 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
An Gebäuden sind Nistkästen zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  
                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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Gebäudebrüter: 
 
 
1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Abbruchmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungsmaß-
nahme 1). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Brutplätze 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Vögel 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Brutplätze 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
An Gebäuden sind Nistkästen zu schaffen (Ausgleichsmaßnahme 1) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  
                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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Gebüschbrüter/Baumkronenbrüter: 
 
 
1. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 

- Quartierverluste mit Tötung der Tiere sind durch  Rodungsmaßnahmen möglich  
 

     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Bei Rodungsmaßnahmen sind die entsprechenden Gebäude zeitnah zu kontrollieren (Vermeidungs-
maßnahme 2). 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei zeitnaher Kontrolle auf mögliche 
                                                                                                 Brutplätze 
 

 
1. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 

- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 
Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da der Eingriff nur kleinflächig ist und die Vögel 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
1. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
 

- Verlust vom Nahrungsräumen: 
Da es sich um relativ kleine Flächen, die überbaut werden sollen, handelt, ist der Eingriff 
nicht bedeutsam für die Arten.  

- Beseitigung von Brutplätze 
 

    x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
 
Es sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen (Ausgleichsmaßnahme 2) 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein, bei Umsetzung der  
                                                                                                           Ausgleichsmaßnahme 1 
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4. Artenschutzfachliche Maßnahmen 
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen werden empfohlen: 
 
Vermeidungsmaßnahme 1 

- Zeitnahe Kontrolle der Gebäude vor Durchführung der Abbruchmaßnahmen 
 
Vermeidungsmaßnahme 2 
Zeitnahe Kontrolle der Gehölze vor Durchführung der Rodungsmaßnahmenmaßnahmen 
 
Ausgleichsmaßnahme 1 

- Schaffung von Quartieren durch Fledermauskästen in und an Gebäuden 
Der Umfang dieser Ausgleichmaßnahmen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
Ausgleichsmaßnahme 2 

- Neuanpflanzung von Gehölzen 
Der Umfang dieser Ausgleichmaßnahmen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
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